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Geflüchtete sollen Zugang zu Stipendien bekommen
Der Urner Regierungsrat unterstützt faire Bildungschancen für Geflüchtete mit dem Ausweis F trotz Kostenverschiebung.

Melisse Siegfried

In Uri sollen auch Menschen mit
Ausweis F Stipendien erhalten
können. So fordert es eine Mo-
tion von Chiara Gisler (SP, Alt-
dorf) mit dem Titel «Gerechte
Bildungschancen für alle», die
am 27. März eingereicht wurde.
Das Ziel sei eine Anpassung der
gesetzlichen Grundlage, um
eine gerechtere Bildungsförde-
rung zu gewährleisten. In seiner
Antwort empfiehlt der Regie-
rungsrat dem Landrat, die Mo-
tion erheblich zu erklären. Die
Stipendienverordnung soll ent-
sprechend geändert werden.
Dies würde eine Kostenver-
schiebung in der finanziellen
Unterstützung der Ausbildung
von vorläufig Aufgenommenen
bedeuten.
Chiara Gisler (SP, Altdorf)
brachte die Motion mit dem Ti-
tel «Gerechte Bildungschancen
für alle» in den Urner Landrat
ein. Sie argumentiert, dass vor-
läufig aufgenommene Perso-
nen, die mit einem F-Ausweis
leben, im Vergleich zu Flücht-
lingen mit einem B-Ausweis be-
nachteiligt sind, wenn es um
den Zugang zu Stipendien geht.
Während Flüchtlinge nach fünf
Jahren Aufenthalt in der
Schweiz anspruchsberechtigt
sind, müssen vorläufig Aufge-
nommene diese Wartezeit
ebenfalls erfüllen, bevor sie von
Bildungsstipendien profitieren
können. Diese Regelung, so
Gisler, führe zu unnötigen
Unterbrechungen in der Bil-
dungsbiografie, was sich nega-
tiv auf deren Integrationspro-

zess und somit auf die Gesell- stützt, hauptsächlich über die
schaft und die Wirtschaft kantonale Sozialhilfe, da eine
auswirke. Mitfinanzierung über Stipen-

dien derzeit nicht möglich sei.Regierung erklärt sich
für Änderung bereit
Die Urner Regierung antworte-
te auf die Motion und wies
daraufhin, dass gemäss der Ver-
ordnung über die Ausrichtung
von Ausbildungsbeiträgen nur
in der Schweiz wohnhafte und
anerkannte Flüchtlinge und
Staatenlose anspruchsberech-
tigt seien. Vorläufig aufgenom-
mene Personen (auch Geflüch-
tete mit dem Schutzstatus S)
seien gemäss langjähriger Pra-
xis nicht beitragsberechtigt. Die
Änderung dieser Regelung
obliege somit dem Landrat, der
die Stipendienverordnung
anpassen müsste. Der Regie-
rungsrat erklärt sich bereit,
einen Antrag zur Änderung der
Verordnung der geplanten Re-
vision vorzulegen.

Im Gegensatz zu den Be-
hauptungen von Gisler (Zweit-
unterzeichnerin Eveline Lü-
önd; Grüne, Schattdorf) sei es
in Uri bereits möglich, dass vor-
läufig Aufgenommene eine
Ausbildung absolvieren kön-
nen. Das Case Management
der Abteilung Integration er-
stelle individuelle Integrations-
pläne für sowohl anerkannte
Flüchtlinge als auch vorläufig
Aufgenommene, die den
Grundsatz «Ausbildung vor
Arbeitsmarktintegration» be-
folgen, heisst es weiter in der
Antwort. Diese Personen wer-
den bei Bedarf finanziell unter-

Länger von Sozialhilfe
abhängig
Dass einer vorläufig aufgenom-
menen Person in Uri aus finan-
ziellen Gründen eine Ausbil-
dung verwehrt bliebe, ist dem
Regierungsrat nicht bekannt.
Statistiken zeigen, dass in Uri
rund 20 Prozent der vorläufig
Aufgenommenen und 42 Pro-
zent der anerkannten Flüchtlin-
ge, alle im Alter zwischen
16 und 30 Jahren, eine Ausbil-
dung absolvieren. Die niedrige-
re Ausbildungsquote könnte auf
deren Status und die Bestrebun-
gen, diesen zu ändern, zurück-
zuführen sein, heisst es im Be-
richt der Regierung. Die Ausbil-

dung könnte sich negativ auf
die Chancen auf eine spätere
Niederlassungsbewilligung aus-
wirken, weil eine Person da-
durch länger abhängig von So-
zialhilfe bleibt.

Insgesamt empfiehlt der Re-
gierungsrat dem Landrat, die
Motion erheblich zu erklären.
Eine mögliche Revision der Sti-
pendienverordnung würde eine
Kostenverschiebung in der fi-
nanziellen Unterstützung der
Ausbildung von vorläufig Auf-
genommenen bedeuten, weg
von Leistungen der Sozialhilfe
hin zu Stipendien. Damit könn-
te eine gerechtere Bildungsför-
derung für vorläufig Aufgenom-
mene erreicht werden. Der Vor-
stoss von Chiara Gisler wird in
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der Landratssession am 22. Mai
behandelt.


